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Jahrgang 22 Nauen, den 31.07.2015                                      01/2015

für den
Wasser- und Abwasserverband „Havelland“

AMTSBLATT
mit den Mitgliedsgemeinden

Beetzseeheide (OT Gortz),  Brieselang,  Groß Kreutz (Havel) (OT Deetz und OT Schmergow), Päwesin, 
Roskow (OT Roskow und OT Weseram), Wustermark sowie den Städten Ketzin/Havel und Nauen

in den Landkreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark
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BESCHLUSS-NR.: 02/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland"
über die Ermächtigung des Verbandsvorstehers zur Umschuldung

von Verbindlichkeiten

Auf ihrer Sitzung am 28.05.2015 wurde der Verbandsvor-
steher durch die Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserverbandes „Havelland“ bevollmächtigt, die nach-
stehend aufgeführten Kreditverbindlichkeiten des Verbandes 
umzuschulden.

Der Zinsbindungszeitraum soll für alle Darlehen mit 10 Jahren 
bzw. alternativ mit 20 Jahren abgefragt werden. Ebenfalls 
abgefragt sollen Angebote zur Vorprolongation.

Die Vergabe erfolgt an den durch Angebotsabfrage ermittelten 
wirtschaftlichsten Bieter. Die Verbandsversammlung ist auf 
ihrer nächsten Sitzung über die erfolgte Umschuldung zu 
informieren.

Lfd.- Höhe der bisheriger Ablauf
Nr. Verbindlichkeit  Zinssatz p.a,  Zinsbindung
  1 5.190.000,00 €  3,590%  30.09.21
  2  1.200.000,00 €  4,550%  29.09.17
  3  1.284.357,00 €  4,620%  30.06.18
  4 5.457.945,00 €  4,630%  30.06.18
  5 1.180.000,00 €  3,870%  01.01.19
  6  3.156.824,60 €  3,790%  30.04.19
  7    895.000,00 €  3,770%  30.08.19
  8    900.000,00 €  3,410%  30.12.19
  9 1.600.000,00 €  3,030%  01.10.20
10 1.030.000,00 €  3,440%  31.03.21

Nauen, den 28.05.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
stellv. Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

BESCHLUSS-NR.: 01/2015

der Verbandsversammlung über die 2. Änderungssatzung zur
Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Aufgrund der §§ 10, 12, 13, 22 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit im Land Brandenburg vom 10. Juli 
2014 (GVBI. I, Nr. 32) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 
28.05.2015 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Die Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes 
„Havelland“ vom 12. November 2009, veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Landkreis Havelland am 25. Februar 2010, 
wird wie folgt geändert:

1. § 6 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
 Die Mitglieder haben in der Verbandsversammlung fol-

gende Stimmen
 Nauen 33 Stimmen
 Brieselang 22 Stimmen
 Wustermark 16 Stimmen
 Ketzin/Havel 12 Stimmen
 Groß Kreutz (Havel)   3 Stimmen
 Roskow   2 Stimmen
 Päwesin   1 Stimme
 Beetzseeheide   1 Stimme

2. § 11 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Havelland in Kraft.

Nauen, den 28.05.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
stellv. Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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BESCHLUSS-NR.: 03/2015

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“
über das Wahlverfahren und die Wahl des Vorsitzenden 

der Verbandsversammlung

Auf ihrer Sitzung am 28.05.2015 wurde durch die Verbands-
versammlung beschlossen, die Wahl des Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung in offener Abstimmung durchzuführen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Anschließend wurde die Wahl des Vorsitzenden der Ver-
bandsversammlung in offener Abstimmung gemäß der § 39f 
BbgKVerf durchgeführt. Dabei wurde folgendes Abstim-
mungsergebnis vom Wahlausschuss festgestellt.

Anzahl der Stimmen: 89
davon anwesend: 85
„Ja“ - Stimmen: 85
„Nein“ - Stimmen: 0
Stimmenenthaltung: 0

Damit wurde Herr Garn einstimmig als Vorsitzender der 
Verbandsversammlung gewählt.
Herr Garn nahm seine Wahl an. Herr Seelbinder gratulierte 
Herrn Garn im Namen der Verbandsversammlung.

Nauen, den 28.05.2015

Wilhelm Garn Thomas Seelbinder
stellv. Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

07. Oktober 2014

die Trinkwasserleitung in der Stadt Nauen / OT Markee

– Eigenheimsiedlung – 

Gemarkung: Markee

Flur: 6

Flurstücke: 53/52; 53/57 und 53/58

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 08. Januar 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ (WAH) gibt bekannt, dass ab

18. Juni 2014

die Trinkwasserleitung in Wustermark 
               OT Buchow-Karpzow
– Parkstraße –

Gemarkung: Buchow-Karpzow

Flur: 6

Flurstücke: 89/5, 89/7, 89/9, 89/13, 89/14, 99, 248/3,
 283 und 312
freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 04. März 2015  Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

18. Juni 2014

die Schmutzwasserleitung in Wustermark 
     OT Buchow-Karpzow
– Parkstraße –

Gemarkung: Buchow-Karpzow

Flur: 6

Flurstücke: 89/5, 89/8, 99, und 283

freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.

Grundstückseigentümer, die ihren  Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen. 

Nauen, den 04. März 2015  Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

07. Oktober 2014

die Schmutzwasserleitung in der Stadt Nauen / OT Markee

– Eigenheimsiedlung – 

Gemarkung: Markee

Flur: 6

Flurstücke: 53/51; 53/52; 53/57; 53/58; 53/65

freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.

Grundstückseigentümer, die ihren  Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen. 

Nauen, den 08. Januar 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

28. Oktober 2014

die Trinkwasserleitung in Brieselang / OT Bredow

– Oranienburger Straße – 

Gemarkung: Bredow

Flur: 7

Flurstücke: 114 und 115

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 24. Februar 2015 Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

02.Dezember 2014

die Trinkwasserleitung in der Stadt Nauen

– Holzmarktstraße – 

Gemarkung: Nauen

Flur: 15

Flurstücke: 139/5 und 186/2

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 30. April 2015  Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

02. Dezember 2014

die Schmutzwasserleitung in der Stadt Nauen

– Holzmarktstraße – 

Gemarkung: Nauen

Flur: 15

Flurstücke: 139/4 und 186/4

freigegeben ist.

Somit tritt laut Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Ver-
bandes § 6 der Anschluss- und Benutzungszwang in Kraft.

Grundstückseigentümer, die ihren  Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen. 

Nauen, den 30. April 2015                Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

27. Februar 2015

die Trinkwasserleitung in Brieselang

–  Uthmannstraße (Flur 1, Flurstück 1141)

    und 

–  Fröbelstraße (Flur 1, Flurstück 227)

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 
entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 10. März 2015  Seelbinder
    Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des
Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Der Wasser- und Abwasserverband ,,Havelland“ gibt bekannt, dass ab

23. März 2015

die Trinkwasserleitung in der Gemeinde Wustermark
        OT Priort

– Chaussee – 

Gemarkung: Priort

Flur: 4

Flurstücke: 146/3, 147/1 und 147/2

freigegeben ist.

Somit tritt laut Trinkwasserversorgungssatzung des Verbandes 

entsprechend § 4 ff. der Anschluss- und Benutzungszwang 
in Kraft.

Die Wasserzähler werden vom Technischen Bereich des WAH 
installiert. Die Eigentümer haben ihre Grundstücksversor-
gungsanlage, einschließlich des Wasserzählerhaltebügels, 
vorzubereiten.

Grundstückseigentümer, die ihren Antrag auf Anschluss noch 
nicht gestellt haben, werden aufgefordert, diesen umgehend 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu stellen.

Nauen, den 30. April 2015  Seelbinder
    Verbandsvorsteher
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Sprechzeiten

Montag 09.00 – 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 17.00 Uhr
Freitag nach Vereinbarung

Kontakt

Wasser- und Abwasserverband „Havelland“
Sankt-Georgen-Straße 7
14641 Nauen

Telefon: 03321/4485-0
Telefax: 03321/4485-22
Internet: www.wah-nauen.de
E-Mail: service@wah-nauen.de

HAVARIEDIENST

Telefon:  (03 38 31) 4 07 90
 
Mobile Entsorgung

Die mobile Entsorgung erfolgt durch die

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
Schwanebecker Weg 4
14641 Nauen

Service-Telefon: 03321 / 74 62 0
Service-Fax: 03321 / 74 62 29
Internet: www.haw-mbh.de
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